
KFZ-Zulassungsgebühren (Stand 30.08.2023)

PKW/LKW Motorrad
Motorfahrrad/

Moped
Anhänger/

Zugmaschine
An/Ummeldung 
(ohne Kennz.)

Zulassungsgebühr 119,80 119,80 119,80 119,80 119,80
Kostenersatz 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80
Kennzeichen 23,00 13,00 8,50 11,50
Verwaltungsgebühr ZMR 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Begutachtungsplakette 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30
Gesamt € 207,00 € 197,00 € 192,50 € 195,50 € 184,00

Sonstige Gebühren

Überstellungsfahrt 197,30
Scheckkarte 28,10
Verwaltungsgebühr ZMR (je weitere Person) 1,10



Informationen (intern)

Kfz-Anmeldung auf 2 Personen:

Die Anmeldung auf 2 verschiedenen Personen ist möglich. Diese müssen lediglich im gleichen Zulassungsbezirk wohnhaft sein. Jeder ist dann 50% Besitzer des Kfz. 

Erstzulassungsdatum verändern lassen:

Das Erstzulassungsdatum kann verändert werden (Teilweise bei Oldtimer von Vorteil wg. Pickerlbesichtigungen). Man muss bei der BH einen Antrag auf Änderung mit einer Begründung stellen, danach wird von der Behörde ein Bescheid ausgestellt (Kosten ca. 

Heirat:

Wenn ein Kunde heiratet und sich der Name ändert, braucht man nur einen neuen Zulassungsschein ausdrucken lassen (Kosten: 

Kennzeichenübernahme:

Die Kennzeichen können immer mitübernommen werden, wenn entweder das Auto das selbe bleibt oder die Person die selbe bleibt. 

Wechselkennzeichen:

Bei WKZ Anmeldung muss auch das bestehende Kfz bereits EU-Kennzeichen haben!
Bei Kfz-Freigabeansuchen an den Vorversicherer (wenn beide Fahrzeuge gleich viel KW haben) wird immer das „neu“ angemeldete Fahrzeug das führende!
Wenn zwei Kfz (z.B. LW-ZGM) unterschiedlich große Kennzeichen haben, können sie nicht als WKZ zusammengemeldet werden (eventuell umtypisieren!)
Bei Trennung eines Wechselkennzeichens braucht man nur die Kennzeichen und die Meldeauskunft bezahlen (Voraussetzung: Gleiches Fahrzeug wird wieder auf die gleiche Person angemeldet).

Traktore:

Bei Fahrzeugen bis 27,5 km/h benötigt man KEIN Pickerlgutachten.  lt. Frau Nistelberger Elfi, Wüstenrot Weiz 06.03.2015
LW-ZGM mit einem Baujahr ab 01.01.1965 (Datum der Typengenehmigung / nicht Erstanmeldung!) müssen ein Dach haben 

Typenschein verloren/Verlust:

Man kann ein Kfz auch ohne Typenschein abmelden (falls dieser verloren gegangen ist)
Bei neueren Fahrzeugen kann man teilweise auch einen neuen Typenschein/Typenblatt bei der ZLST ausdrucken.

Fahrzeugtrennung:

Bei der Fahrzeugtrennung werden folgende Unterlagen benötigt: 

(Beginn des Garagenrisikos / Fahrzeuge werden getrennt und eines hinterlegt)
         Typenschein + Zulassungsschein + gültiges Pickerlgutachten (Kfz, welches stillgelegt wird, da neues Kennzeichen für Hinterlegung)
         Typenschein + Zulassungsschein (Kfz, welches bleibt)
         Vollmacht
         Versicherungsbestätigung
         € 1,90 für Pickerl
         € 21,-- (nur wenn neue Kennzeichen für Hinterlegung benötigt werden)

(Ende des Garagenrisikos / Fahrzeuge werden wieder zusammengeführt)

         Typenschein + Pickerlgutachten (still gelegtes Kfz)
         Typenschein + Zulassungsschein (bestehendes Kfz)
         Vollmacht
         Versicherungsbestätigung
·         € 1,90 für Plakette

Rotes Kennzeichen/Fahrradträger-Kennzeichen:

Das Kennzeichen muss extra bestellt werden (Typenschein und Zulassungsschein vom betreffenden Pkw ist mitzunehmen). Preis: 

Import eines Fahrzeuges:

Damit das Fahrzeug dann in Österreich zugelassen werden kann, muss es von einem Importeur der Marke in die Genehmigungsdatenbank eingetragen werden. Danach
kann der Kunde die NOVA Entrichten und das Fahrzeug wird von der Behörde zur Zulassung frei gegeben.



Die Anmeldung auf 2 verschiedenen Personen ist möglich. Diese müssen lediglich im gleichen Zulassungsbezirk wohnhaft sein. Jeder ist dann 50% Besitzer des Kfz.  lt. Tel. Fr. Nistelberger 27.11.2012

Das Erstzulassungsdatum kann verändert werden (Teilweise bei Oldtimer von Vorteil wg. Pickerlbesichtigungen). Man muss bei der BH einen Antrag auf Änderung mit einer Begründung stellen, danach wird von der Behörde ein Bescheid ausgestellt (Kosten ca. 

Wenn ein Kunde heiratet und sich der Name ändert, braucht man nur einen neuen Zulassungsschein ausdrucken lassen (Kosten: € 1,-- Einsicht ins Melderegister). Vorher nur bei der Gemeinde den Namen im Melderegister korrigieren lassen. 

Die Kennzeichen können immer mitübernommen werden, wenn entweder das Auto das selbe bleibt oder die Person die selbe bleibt.  lt. Tel. Elfi Nistelberger 11.11.2015

Bei Kfz-Freigabeansuchen an den Vorversicherer (wenn beide Fahrzeuge gleich viel KW haben) wird immer das „neu“ angemeldete Fahrzeug das führende!
Wenn zwei Kfz (z.B. LW-ZGM) unterschiedlich große Kennzeichen haben, können sie nicht als WKZ zusammengemeldet werden (eventuell umtypisieren!)
Bei Trennung eines Wechselkennzeichens braucht man nur die Kennzeichen und die Meldeauskunft bezahlen (Voraussetzung: Gleiches Fahrzeug wird wieder auf die gleiche Person angemeldet).

 lt. Frau Nistelberger Elfi, Wüstenrot Weiz 06.03.2015
LW-ZGM mit einem Baujahr ab 01.01.1965 (Datum der Typengenehmigung / nicht Erstanmeldung!) müssen ein Dach haben  Eintrag im Typenschein notwendig oder Bestätigung von Fachwerkstätte.

Bei neueren Fahrzeugen kann man teilweise auch einen neuen Typenschein/Typenblatt bei der ZLST ausdrucken.

 (Kfz, welches stillgelegt wird, da neues Kennzeichen für Hinterlegung)

Das Kennzeichen muss extra bestellt werden (Typenschein und Zulassungsschein vom betreffenden Pkw ist mitzunehmen). Preis: € 8,50.  lt. Tel. mit Herta Theisl, Wüstenrot Weiz am 01.09.2015

Damit das Fahrzeug dann in Österreich zugelassen werden kann, muss es von einem Importeur der Marke in die Genehmigungsdatenbank eingetragen werden. Danach
kann der Kunde die NOVA Entrichten und das Fahrzeug wird von der Behörde zur Zulassung frei gegeben.



Das Erstzulassungsdatum kann verändert werden (Teilweise bei Oldtimer von Vorteil wg. Pickerlbesichtigungen). Man muss bei der BH einen Antrag auf Änderung mit einer Begründung stellen, danach wird von der Behörde ein Bescheid ausgestellt (Kosten ca. € 20,--).  lt. Tel. BH Weiz, Frau Pernhofer am 23.04.2015 

€ 1,-- Einsicht ins Melderegister). Vorher nur bei der Gemeinde den Namen im Melderegister korrigieren lassen.  lt. Elfi Nistelberger am 30.07.2012


